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Mitteilungen aus dem Stadtrat vom 20. Dezember 2019 

Verzicht auf Publikation und öffentliche Auflage von Baugesuchen im vereinfachten 
Verfahren 
 
Seit dem 1. Januar 2014 ist es gemäss § 198 lit. c des kantonalen Planungs- und 
Baugesetzes nicht mehr notwendig, Baugesuche im vereinfachten Verfahren öffentlich 
bekannt zu machen und öffentlich aufzulegen. In vielen Luzerner Gemeinden wird dies 
bereits so gehandhabt. 
 
Gemäss § 198 lit. d genügt es im vereinfachten Verfahren, den betroffenen 
Grundeigentümern mitzuteilen, dass sie innert 10 Tagen Einsprache erheben können. 
 
Bei Baugesuchen, welche im vereinfachten Verfahren behandelt werden können, handelt 
es sich um solche innerhalb der Bauzone mit vorgesehenen Baukosten unter Fr. 
80‘000.00.  
 
Der Stadtrat hat beschlossen, diese neue Regelung auf den 01. Januar 2020 umzusetzen. 
 
 
 
Anerkennungspreis der Stadt Willisau 
 
Wie in jedem Gemeinwesen leisten in Willisau unzählige Personen Freiwilligen-arbeit. 
Einzelne oder Personengruppen setzen sich im Hintergrund für Einzel-personen oder die 
Allgemeinheit ein. 
Solch aussergewöhnliche gemeinnützige Leistungen sollen ausgezeichnet werden. 
Mit der Vergabe eines Anerkennungspreises alle vier Jahre zeigt die Stadt Willisau, dass 
sie diese Engagements schätzt und sich ihrer Bedeutung für das Allgemeinwohl bewusst 
ist. Der Preis soll als Dank für dieses Wirken verstanden sein. 
 
Liebe Willisauerinnen und Willisauer, Sie sind herzlich aufgerufen, dem Stadtrat bis Ende 
Februar 2020 mögliche Preisträgerinnen oder Preisträger vorzu-schlagen. 
Der Rat wird sich bis Ende März aus der Liste Ihrer Nennungen für eine Preisträgerin / 
einen Preisträger oder eine Personengruppe entscheiden. 
Der Preis von Fr. 4'000.– wird an einer Feier Ende Mai / anfangs Juni übergeben. 
 
Der Stadtrat dankt der Bevölkerung für Ihre Mitarbeit bei der Vergabe des 
Anerkennungspreises. 
 
 

  



Rücktritt aus der Einbürgerungskommission 
 
Marco Hansen hat seinen Rücktritt als Mitglied der Einbürgerungskommission erklärt. 
Seine gute, geschätzte Arbeit wird ihm bestens verdankt. 
 
In Absprache mit den politischen Parteien verzichtet der Stadtrat auf die Anordnung einer 
entsprechenden Ersatzwahl, da die Gesamterneuerungs-wahlen am 27. September 2020 
vorgesehen sind. Bis dahin werden die verbleibenden Mitglieder der 
Einbürgerungskommission die eingehenden Einbürgerungsgesuche behandeln. 
 
 
 
Tempo 50 Schulhaus Käppelimatt 
 
Mit dem Bau der Buswendeschlaufe und verschiedenen Anpassungen an der 
Kantonsstrasse im Bereich Käppelimatt wurde die Signalisation Tempo 50 in Richtung 
Willisau versetzt und steht nun in Fahrtrichtung Willisau erst nach dem Schulhaus 
Käppelimatt. Diese Signalisationsänderung hat bei der Bevölkerung, aber auch im 
Stadtrat, grosses Unverständnis ausgelöst. 
Der Stadtrat wird daher mit einem Schreiben an die Dienststelle Verkehr und 
Infrastruktur beantragen, die Signalisation Tempo 50 wieder an den alten Standort zu 
versetzen bzw. dass Tempo 50 weiterhin bis nach dem Schulhaus Käppelimatt Richtung 
Hergiswil gelten soll. 
 
 
 
Fusionsverhandlungen Gettnau-Willisau – Amtszeitverlängerung der Räte - 
Vernehmlassung 
 
Der Regierungsrat hat der Amtszeitverlängerung des Gemeinderates Gettnau und des 
Stadtrates Willisau bis Ende 2020 zugestimmt. Diese Verlängerung wird notwendig, da 
beide Gemeinden am Sonntag, 29. März 2020, über eine Fusion abstimmen und am 
selben Tag die Gesamterneuerungswahlen der Gemeindebehörden in allen andern 
Gemeinden und Städten des Kantons stattfinden. 
 
Ende November ist die Vernehmlassungsfrist zum Fusionsvertrag Gettnau-Willisau 
abgelaufen. Die Antworten auf die in der Vernehmlassung gestellten Fragen und 
Bemerkungen sind auf den Webseiten der Stadt Willisau und der Gemeinde Gettnau 
aufgeschaltet. 
 
 
 

  



Besten Dank an alle Steuerzahlerinnen und Steuerzahler 
 
Ende Jahr werden die Steuerzahlungen für das Jahr 2019 fällig. 
Der Stadtrat dankt allen Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern für die prompte 
Überweisung. Sie ermöglichen damit der Stadt Willisau, ihre Aufgaben vorschriftsgemäss 
zu erfüllen und zu finanzieren. 
 
 
 
Öffnungszeiten des Dienstleistungs- und Verwaltungszentrums über die Feiertage 
 
Am Dienstag, 24. Dezember und am Dienstag, 31. Dezember 2019, sind die Büros und 
Schalter des Dienstleistungs- und Verwaltungszentrums bis um 11.30 Uhr offen. 
 
Vom Dienstag, 24. Dezember, 11.30 Uhr, bis Donnerstag, 26. Dezember und vom 
Dienstag, 31. Dezember, 11.30 Uhr, bis Donnerstag, 02. Januar 2020 bleiben diese 
geschlossen.  
 
Der Stadtrat und das gesamte Personal der Stadt Willisau wünschen Ihnen ein gesegnetes 
Weihnachtsfest und ein gutes Neues Jahr. 
 
Wir freuen uns, Sie auch im nächsten Jahr wieder kompetent und freundlich bedienen zu 
dürfen. 
 
STADTRAT WILLISAU 
 


